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Zitat von pepe

Dann wären in Druckverfahren hergestellte Kunstwerke keine? Ich denke da u.a. an
Warhols Siebdrucke wie z.B. Marilyn.

Die sind einzeln signiert und nummeriert. Daher gelten sie als Unikate.
Ob man mit handgefertigten Schmuckstücken für die Schulaufsicht im Bereich der Kunst oder
des KunstHANDWERKS tätig ist, wird diese nach Maßgabe entscheiden - und verwehren oder
genehmigen.
Meine Radierungen laufen unter "Kunst". Ob sie es sind, wird die Nachwelt entscheiden 
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